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Skript zur Vorlesung Strafrecht AT 
 
§ 29: Irrtum über Rechtfertigungsvoraussetzungen (Erlaubnistatbestandsirrtum) 
 
1. Vier Irrtumsmöglichkeiten: Der Täter 
(1) hat die objektiv rechtfertigende Sachlage zutreffend erfasst, kennt aber den einschlägigen 
Rechtfertigungsgrund nicht oder engt dessen Grenzen zu seinen Ungunsten ein und hält daher sein 
objektiv gerechtfertigtes Verhalten für verboten; 
(2) hat die objektiv nicht rechtfertigende Sachlage zutreffend erfasst, stellt sich aber irrig die 
Existenz eines rechtlich nicht anerkannten Rechtfertigungsgrunds vor oder dehnt die Grenzen eines 
geltenden Rechtfertigungsgrunds zu seinen Gunsten aus; 
(3) verkennt die tatsächlichen Voraussetzungen eines Rechtfertigungstatbestands; 
(4) stellt sich irrig einen rechtfertigenden Sachverhalt vor. 
 

*** 
 
Fall 1: Polizist P wird auf dem Nachhauseweg von dem körperlich überlegenen R, der ihn aus Rache 
verprügeln will, angegriffen. P kann den Angriff nur abwehren, indem er seine Dienstpistole zückt und dem 
R ins Bein schießt. Hierbei geht P davon aus, Verbotenes zu tun, weil er annimmt, seine Schusswaffe nur 
während des Dienstes gebrauchen zu dürfen.  
 
§§ 223, 224: 
1. obj. und subj. Tb: (+) 
2. § 32: obj. und subj.: (+) 
 folglich: strafloses Wahndelikt 

*** 
 
Fall 2: A ertappt auf frischer Tat den Dieb D und tötet diesen in der Annahme, er dürfe dies, um D 
an der Flucht zu hindern. 
 
Der Erlaubnisirrtum ist ein indirekter Verbotsirrtum (s. dazu bereits § 28): Der Täter geht 
aufgrund der irrigen Annahme, sein Verhalten sei erlaubt, davon aus, rechtmäßig zu handeln. Auf 
den Erlaubnisirrtum ist daher § 17 StGB anzuwenden (näher NK-Paeffgen Vor § 32 Rn. 130). 
 

*** 
 
Fall 3: A schießt auf B, um diesen zu töten. In der Dunkelheit hatte er nicht gesehen, dass B 
seinerseits eine Pistole auf A gerichtet hatte, um diesen zu erschießen. 
 
Wenn der Täter eine Rechtfertigungslage, z.B. Notwehrsituation, verkennt, ist er subjektiv nicht 
gerechtfertigt; er verwirklicht also Handlungsunrecht.  
Da er jedoch objektiv erlaubt handelt, also kein Erfolgsunrecht realisiert, ist nach verbreiteter 
Ansicht in diesem Fall ein (untauglicher) Versuch gegeben (KG GA 1975, 213 [215]; Frisch 
Lackner-FS 113 [138 ff.]; Hruschka GA 1980, 1 [16 f.]; Jescheck/Weigend § 31 IV 2; Kindhäuser, 
Gefährdung als Straftat, 1989, 111; Kühl § 6/16; LK-Rönnau Vor § 32 Rn. 90; Roxin AT I § 14/96, 
104; SK-Rudolphi § 22 Rn. 29; ebenso BGHSt 38, 144 [155] bzgl. § 218a Abs. 2 StGB).  
 
Ein Teil des Schrifttums und die ältere Rechtsprechung verlangen demgegenüber für eine 
Rechtfertigung stets das Vorliegen auch des subjektiven Rechtfertigungselements und kommen in 



diesem Fall zu einer vollendeten rechtswidrigen Tat (vgl. BGHSt 2, 111 [114]; 3, 194; Alwart GA 
1983, 433 [454 f.]; Gössel Triffterer-FS 93 [99]; Schmidhäuser 9/106; Welzel § 14 IV). 
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*** 

 
Fall 4: A wird bei einem Stadtbummel von B „angegriffen“, der hierbei einen großen 
Vorschlaghammer schwingt. A glaubt, sich nur dadurch retten zu können, dass er dem B eine am 
Straßenrand stehende Flasche an den Kopf wirft. B wird lebensgefährlich verletzt, womit A auch 
rechnete. Bei genauerem Hinsehen hätte A jedoch erkennen können, dass B nur einen 
Karnevalsscherz machen wollte und dass es sich bei dem Vorschlaghammer um eine 
Schaumstoffattrappe handelte. 
 
§ 223 StGB  
1. obj. DTb (+) 
2. subj. DTb (+) 
3. obj. RTB (–) 
4. subj. RTB: A ging von einer Situation aus, die, wenn sie vorgelegen hätte, die obj. 
Notwehrvoraussetzungen erfüllt hätte.  
Also: Irrige Annahme der tatsächlichen Voraussetzungen eines Rechtsfertigungsgrundes (sog. 
Erlaubnistatbestandsirrtum). 
 
2. Konsequenzen eines Erlaubnistatbestandsirrtums: 
Die deliktssystematischen Konsequenzen aus einem Erlaubnistatbestandsirrtum sind umstritten. 
Mangels einer speziellen gesetzlichen Vorschrift bleibt nur die Zuordnung zu einem der beiden 
vorhandenen Irrtumsregeln, nämlich dem Tatbestands- (§ 16 StGB) oder dem Verbotsirrtum (§ 17 
StGB). Da sich § 16 StGB allein auf den Vorsatz des Täters bezieht, hängt die Zuordnung des 
Erlaubnistatbestandsirrtums mithin davon ab, wie die Reichweite des Vorsatzes bestimmt wird, ob 
also außer den vom Deliktstatbestand umfassten Merkmalen noch weitere Umstände Gegenstand 
des Vorsatzes sind (umf. NK-Paeffgen Vor § 32 Rn. 103 ff.). Vertreten werden insoweit die 
 Vorsatztheorie, 
 strenge Schuldtheorie, 
 eingeschränkte Schuldtheorie, 
 rechtsfolgenverweisende Schuldtheorie, 
 Lehre vom Gesamtunrechtstatbestand (bzw. Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen). 
 



Beachte: Im Gutachten sollte der Meinungsstreit an der Stelle behandelt werden, an welcher nach 
der vom Bearbeiter bevorzugten Theorie der Erlaubnistatbestandsirrtum relevant wird. Wer etwa 
der Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen folgt, kann nicht den Vorsatz im subjektiven 
Deliktstatbestand bejahen und später bei der Prüfung der subjektiven 
Rechtfertigungsvoraussetzungen wieder verneinen. 
 
 „Vorsatztheorie“: Vorsatz umfasst neben den zum gesetzlichen Tatbestand gehörenden 

Umstände auch das Unrechtsbewusstsein.  
Konsequenz: Täter handelt ohne Vorsatz, also § 223 (–) Kritik: Diese Lehre entspricht nicht 
(mehr) dem Gesetz, da dieses gerade zwischen Vorsatz (§ 16 StGB) und 
Unrechtsbewusstsein (§ 17 StGB) differenziert. Früheres Hauptargument gegen diese Lehre: 
Sie begünstige den in seinem Rechtsempfinden abgestumpften Täter (vgl. auch Jakobs 
19/14; Koriath Jura 1996, 113 [114 ff.]). 
In einer Prüfungsarbeit ist es regelmäßig entbehrlich, auf die Vorsatztheorie überhaupt 
einzugehen. 

 
 (Die sog. „modifizierte Vorsatztheorie“ unterscheidet zwischen Vorsatz und 

Unrechtsbewusstsein, wobei sie das Unrechtsbewusstsein mit dem Wissen um die 
Rechtswidrigkeit [= Bewusstsein, gegen eine Rechtsvorschrift i.S. von Art. 103 Abs. 2 GG 
zu verstoßen] identifiziert, während sie den Vorsatz um die Kenntnis der Sozialschädlichkeit 
des Verhaltens [= Bewusstsein, die sozialethischen Grundlagen der Rechtsordnung zu 
verletzen] erweitert. Insoweit soll der Vorsatz nicht nur intellektuelles Element der 
Handlungsfähigkeit, sondern auch Träger des „Gesinnungsunwerts“ sein [vgl. – mit nicht 
unerheblichen Abweichungen im Detail – Langer GA 1976, 193 ff.; Otto § 7/75, § 13/39 ff.; 
Schmidhäuser 10/64 ff.].  
Konsequenz für den Erlaubnistatbestandsirrtum: Der Irrtum über die tatsächlichen 
Voraussetzungen eines Rechtfertigungsgrunds nimmt dem Täter die Möglichkeit, sein 
Verhalten als sozialschädlich zu erkennen. Insoweit handelt der Täter – unbeschadet einer 
möglichen Strafbarkeit aus Fahrlässigkeit – nicht vorsätzlich. 
Kritik: Wie ein über die Kenntnis der Tatbestandsmerkmale hinausgehendes 
vorsatzrelevantes Bewusstsein um die Verletzung der sozialethischen Grundlagen näher zu 
präzisieren sein soll, bleibt unklar. Strafrechtliche Schuld ist allein auf die Verletzung von 
Recht bezogen [vgl. oben, § 21]: Der Täter soll die Tatbestandsverwirklichung um der 
Befolgung der Rechtsnorm willen vermeiden, so dass zum Vorsatz nicht mehr gehören kann 
als die Kenntnis der Voraussetzungen rechtmäßigen Verhaltens. Im Übrigen verwischt die 
modifizierte Vorsatztheorie die klare Linie zwischen Erlaubnisirrtum und 
Erlaubnistatbestandsirrtum, da sich vor allem derjenige, der irrig die Grenzen eines 
gegebenen Rechtfertigungsgrunds nur leicht überschreitet, der Sozialschädlichkeit seines 
Verhaltens kaum bewusst sein dürfte.) 

 
 „Strenge Schuldtheorie“: Vorsatz bezieht sich nur auf den objektiven Deliktstatbestand.  

Konsequenz: Irrtum über die Voraussetzungen eines Rechtfertigungstatbestands ist 
Verbotsirrtum (§ 17 StGB). 
Prüfung: War dieser Irrtum vermeidbar? 
Falls ja: § 223 (+) 
Falls nein: § 223 (–) 
 
Die sog. strenge Schuldtheorie rechnet auf der Basis eines dreistufigen Verbrechensaufbaus 
nur das Wissen um die zum objektiven Deliktstatbestand gehörenden Tatumstände zum 
Vorsatz; alle anderen subjektiven Deliktselemente gehören zur Schuld. 
Konsequenz für den Erlaubnistatbestandsirrtum: Jeder Irrtum über Merkmale, die nicht zum 
objektiven Deliktstatbestand gehören, berührt den Vorsatz nicht. Der Irrtum über die 



tatsächlichen Voraussetzungen eines Rechtfertigungstatbestands ist demnach ein 
Verbotsirrtum i.S. von § 17 StGB (Kaufmann JZ 1955, 37 ff.; Maurach/Gössel/Zipf § 42/27, 
§ 44 Rn. 46; Paeffgen Kaufmann, A.-GS 399 ff., 412; Welzel § 22 III).  
Kritik: Diese Lehre stützt sich auf das Argument, dass die Tötung eines Menschen in 
Notwehr (= gerechtfertigte Tatbestandsverwirklichung) nicht dasselbe sei wie die Tötung 
einer Mücke (= tatbestandsloses Verhalten). Hierbei wird jedoch übersehen, dass ein von 
der Rechtsordnung erlaubtes Verhalten unabhängig vom Grund der Erlaubnis kein Unrecht 
ist. Die strenge Schuldtheorie verwischt die Grenze zwischen der Zurechnung von 
tatsächlichen Unrechtsvoraussetzungen und der Zurechnung der Bewertung dieser 
Voraussetzungen, indem sie die Tatsachenzurechnung aufspaltet und teilweise (bzgl. der 
Rechtfertigungslage) als Wertungsfrage behandelt. 

 
 „Eingeschränkte Schuldtheorie“ (h.M.): Der Vorsatz bezieht sich zwar nur auf den 

Deliktstatbestand, jedoch ist § 16 Abs. 1 S. 1 StGB wegen des fehlenden Handlungsunrechts 
analog anzuwenden (vgl. BGHSt 2, 194 ff.; BGH NStZ 1987, 322; Baumann/Weber/Mitsch 
§ 21/43; Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben § 16 Rn. 16 ff.; Köhler 326; Kühl § 13/73; 
NK-Puppe § 16 Rn. 122 ff.; Roxin AT I § 14/64 ff.; SK-Rudolphi/Stein § 16 Rn. 11). 
Konsequenz: Vorsatzausschluss analog § 16 Abs. 1 S. 1 StGB, also § 223 (–). 
Die von der h.M. vertretene sog. eingeschränkte Schuldtheorie zählt nicht nur die zum 
objektiven Deliktstatbestand gehörenden Umstände, sondern auch die tatsächlichen 
Voraussetzungen eines anerkannten Rechtfertigungstatbestands zum Handlungsunrecht 
(insoweit wird die Schuldtheorie „eingeschränkt“). Der Erlaubnisirrtum dagegen wird – als 
fehlerhafte Bewertung eines zutreffend erkannten Sachverhalts – dem Verbotsirrtum und 
damit der Schuld zugeordnet.  
Kritik: Diese Lehre leidet – ungeachtet ihres plausiblen Ergebnisses – an der Diskrepanz, 
den Vorsatz wegen des Irrtums über Umstände, die eigentlich nicht Gegenstand des 
Vorsatzes sein sollen, entfallen zu lassen. 

 
 Nach der Lehre vom Gesamtunrechtstatbestand  ist die Trennung von Deliktstatbestand 

und Rechtfertigungsgrund eine bloße Frage der Gesetzestechnik. Exemplarisch: Wer eine 
fremde Sache, bezüglich derer er einen fälligen Übereignungsanspruch hat, in 
Zueignungsabsicht wegnimmt, begeht objektiv keinen Diebstahl, unabhängig davon, ob das 
Bestehen eines Übereignungsanspruchs als Ausschlussmerkmal des Deliktstatbestands 
gedeutet oder aber als Rechtfertigungsgrund behandelt wird. Ob ein Verhalten erlaubt oder 
verboten ist, richtet sich also ausschließlich nach den gesetzlich genannten 
Voraussetzungen. Dementsprechend kann auch die subjektive Tatseite gleichermaßen auf 
die tatsächlichen Voraussetzungen des Delikts- wie auch des Rechtfertigungstatbestands 
bezogen werden. 
Unter dieser Prämisse können die tatsächlichen Voraussetzungen von 
Rechtfertigungsgründen als negative Merkmale eines umfassenden Unrechtstatbestands 
(sog. Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen) angesehen werden (vgl. Engisch 
ZStW 70 [1958], 566 [600]; Kaufmann Lackner-FS 185 [194 ff.]; Roxin, Offene Tatbestände 
und Rechtspflichtmerkmale, 2. Aufl. 1970, 111 ff.; Schaffstein OLG Celle-FS 175 [182 ff.]; 
Schünemann GA 1985, 348 ff.; ähnlich Hruschka 195 ff.; Kindhäuser, Gefährdung als 
Straftat, 1989, 111 f.). 
 
Konsequenz: Nimmt der Täter irrig eine Rechtfertigungslage an, so handelt er ohne Vorsatz; 
§ 16 Abs. 1 S. 1 StGB ist unmittelbar anzuwenden, also § 223 (–). 
 
Kritik: § 16 Abs. 1 S. 1 StGB spricht nur vom „gesetzlichen Tatbestand“. Die Vorschrift 
lässt sich aber, was auch von Vertretern anderer Theorien angenommen wird (vgl. Geerds 
Jura 1990, 427 f.; Grünwald Noll-FS 184 ff.), so deuten, dass sich der Vorsatz jedenfalls 



(also: zumindest) auf die zum Deliktstatbestand gehörenden Umstände beziehen muss. Eine 
weitergehende Bestimmung des Vorsatzgegenstands wird hierdurch nicht ausgeschlossen. 
Das gegen die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen häufig vorgebrachte 
Argument, zum Vorsatz müsste folgerichtig stets das positive Bewusstsein vom Fehlen einer 
Rechtfertigungslage gehören (vgl. Jescheck/Weigend  § 41 IV 1 a m.w.N.), geht fehl: Der 
Vorsatz ist eine Situationseinschätzung, die hinreichenden Anlass zur Vermeidung einer 
Tatbestandsverwirklichung gibt (vgl. § 13 1 b). Vorsatzrelevant sind daher stets nur solche 
Umstände, die für die Situationseinschätzung zur Vermeidung der 
Tatbestandsverwirklichung erheblich sind; das sind notwendig die Voraussetzungen des 
Deliktstatbestands, aber nicht notwendig auch die Voraussetzungen von 
Rechtfertigungsgründen. 

 
 Die sog. rechtsfolgenverweisende Schuldtheorie bezieht den Vorsatz zwar nur auf die 

zum Deliktstatbestand gehörenden Umstände, unterwirft diesen Irrtum aber den 
Rechtsfolgen des § 16 StGB: Der Täter handele ohne Vorsatzschuld und sei deshalb nicht 
aus dem Vorsatzdelikt zu bestrafen (vgl. OLG Hamm NJW 1987, 1034 f.; Gallas 
Bockelmann-FS 155 [169 ff.]; Jescheck/Weigend § 41 IV 1 d; Lackner/Kühl § 17 Rn. 15; 
Wessels/Beulke Rn. 478 f.).   
Konsequenz: Täter handelt zwar vorsätzlich, wird aber wegen fehlender Vorsatzschuld nicht 
aus dem Vorsatzdelikt bestraft, also § 223 (–) 
 
Falls § 223 (–): neue Prüfung: § 229 
 
Kritik: Diese Lehre dient vor allem dem Ziel, in der Beteiligungslehre den nicht irrenden 
Teilnehmer eines im Erlaubnistatbestandsirrtum handelnden Täters haften zu lassen; führt 
der Erlaubnistatbestandsirrtum zum Vorsatzausschluss, entfällt mangels Vorsatzes eine 
teilnahmefähige Haupttat (§§ 26, 27 StGB). Dogmatisch lässt sich die Konstruktion der 
rechtsfolgenverweisenden Schuldtheorie kaum halten, da der Vorsatz nicht zugleich bejaht, 
die Vorsatzschuld aber verneint werden kann. Denn der Grund für die fehlende 
Vorsatzschuld ist das infolge des Erlaubnistatbestandsirrtums bereits fehlende 
Handlungsunrecht (vgl. auch Otto § 15/30). 

 
*** 

 
Fall 5: Jäger J trifft in seinem Jagdrevier den Wanderer W an, den er für einen bewaffneten 
Wilderer hält. W flieht und wird von J verfolgt, hält jedoch plötzlich an und kehrt um. J glaubt, dass 
ihn der körperlich überlegene W verprügeln wolle und schießt ihm zur Abwehr ins Bein. W wollte 
jedoch nur die Sachlage klären. 
 
§ 223 StGB 
1. obj. DTb (+) 
2. subj. DTb (+) 
3. obj. RTB: § 32 StGB (–) 
4. subj. RTB ? 
 
J ging von einer Situation aus, die, wenn sie vorgelegen hätte, die obj. Notwehrvoraussetzungen 
erfüllt hätte. 

Also: Irrige Annahme der tatsächlichen Voraussetzungen eines Rechtsfertigungsgrundes (= 
Erlaubnistatbestandsirrtum). 
 
Konsequenzen? 

Kommentar [EA1]: Dort wird etwa 
dieser Einwand aber gegen die 
eingeschränkte Schuldtheorie 
vorgebracht… 



 
 „Vorsatztheorie“: Täter handelt mangels Unrechtsbewusstseins ohne Vorsatz, also § 223 (–) 
 „Strenge Schuldtheorie“: § 16 StGB betrifft nur Irrtum über obj. DTb, daher § 17 StGB 

einschlägig:  
Prüfung: War dieser Irrtum vermeidbar? 
Falls ja: §§ 223 (+) 
Falls nein: § 223 (–) 

 
 „Einschränkte Schuldtheorie“ (h.M.): § 16 StGB ist wegen des fehlenden Handlungsunrechts 

analog anzuwenden, also § 223 (–) 
 
 „Lehre vom Gesamtunrechtstatbestand“ (= „Lehre von den negativen 

Tatbestandsmerkmalen“): Vorsatz bezieht sich auf alle tatsächlichen 
Unrechtsvoraussetzungen, § 16 StGB ist unmittelbar anzuwenden, also § 223 (–) 

 
 „Rechtsfolgenverweisende Schuldtheorie“: § 16 StGB betrifft nur Irrtum über obj. DTb, aber 

Vorsatzschuld entfällt,  
Konsequenz: J handelt zwar vorsätzlich, wird aber wegen fehlender Vorsatzschuld nicht aus 
dem Vorsatzdelikt bestraft, also § 223 (–) 

 
Falls § 223 (–): neue Prüfung: § 229 StGB  


